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Die Bundesräte David Stögmüller, Kolleginnen und Kollegen haben am 1. Juni 2018 unter der 

Zl. 3504/J-BR/2018 an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

„Deutschkurse und andere Integrationsmaßnahmen“ gerichtet. 

 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 bis 6: 

 

Das Asylgesetz 2005 (AsylG 2005) fällt nicht in die Vollziehung des Bundesministeriums für 

Europa, Integration und Äußeres (BMEIA). 

  

Für das Integrationsbudget des BMEIA sind im Detailbudget 12.02.03 („Integration“) der 

Untergliederung 12 („Äußeres“) gemäß Bundesfinanzgesetz 2018 Euro 51.089.000.- und 

gemäß Bundesfinanzgesetz 2019 Euro 50.088.000.- budgetiert. 

 

Zu Frage 7: 

 

Das Fremdenrechtsänderungsgesetz 2018 befindet sich noch im Gesetzgebungsverfahren. 

Über etwaige künftige Auswirkungen kann das BMEIA daher noch keine Aussagen machen. 

 

Dr. Karin Kneissl 
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